
Dienstag, 9. März 2010
Newsletter von Bernhard Seidenath aus dem Landtag

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,

mit beiliegendem Text möchte ich Sie/Euch über die Schwerpunkte der Arbeit der CSU-Landtags-
fraktion im vergangenen Monat Februar informieren.

Die letzten Wochen waren für mich geprägt durch die Beratungen zum „Neuen Dienstrecht“ in Bay-
ern. Der Ausschuss für Fragen des Öffentlichen Dienstes hat im Februar begonnen, den mehr als 600 
Seiten umfassenden Gesetzentwurf der Staatsregierung zu beraten, mit dem das gesamte Recht der 
Beamtinnen und Beamten im Freistaat Bayern neu geordnet wird – nachdem die Rechtsetzungskom-
petenz auf diesem Gebiet durch die Föderalismuskommission auf die Länder übertragen worden war. 
Hauptmerkmal ist  eine deutliche Betonung des Leistungsgedankens,  der  sich durch alle Bereiche 
zieht. Fast sensationell ist in diesem Zusammenhang die künftige Einheitslaufbahn, die für leistungs-
starke Beamte den Aufstieg in Führungsaufgaben erleichtert, ja zum Teil erst ermöglicht. Die Aus-
schussberatungen zum „Neuen Dienstrecht“, das den Freistaat immerhin knapp 300 Millionen Euro 
kosten wird, werden gegen Ende April abgeschlossen sein. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpau-
se vom Landtag beschlossen werden, so dass es zum 1. Januar 2011 in Kraft treten und für alle Beam-
tinnen und Beamte des Freistaats wirksam werden kann.

Nachdem die FDP-Landtagsfraktion meinen Vorschlag für eine Förderung der – freiwilligen – Sozia-
len Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility – CSR) weiterhin und beharr-
lich blockiert, wird die CSU-Landtagsfraktion zu diesem Thema am Dienstag, 20. April, im Landtag 
einen „Zukunftsdialog“  bzw.  ein  „sozialpolitisches  Werkstattgespräch“ mit  Experten aus  Wissen-
schaft und Praxis durchführen. Ich halte CSR für ein echtes Zukunftsthema: als Hilfe für Unterneh-
men aller Größen auch in Krisenzeiten (,  da erwiesen ist,  dass soziales Kapital  in ökonomisches 
transformiert werden kann) und als Kontrapunkt zur Entstehung der aktuellen globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise, nämlich als Signal für mehr Ethik im Wirtschaftsleben. 

Ende Februar hat die CSU-Landtagsfraktion schließlich ihren Zukunftsdialog mit allen Bürgerinnen 
und Bürgern Bayerns gestartet. Unter dem Motto „Was ist Deine Idee für Bayern 2020?“ ist hierfür 
am 25. Februar im Maximilianeum der Startschuss gefallen. Aus dem Landkreis Dachau waren Julia 



Grote (JU Dachau), Helmut Horn (Senioren-Union Haimhausen) und Robert Simm (JU Altomünster) 
mit von der Partie (dazu auch das beiliegende Foto). Nach einführenden Worten von CSU-Fraktions-
chef Georg Schmid hatten sie – zusammen mit etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
ganz Bayern - gleich mit der Ideensammlung zu den fünf Themenkomplexen „Gesellschaft von mor-
gen“, „Wirtschaft von morgen“, „Bildung von morgen“, „Umwelt von morgen“ und „Staat von mor-
gen“ begonnen.
In den nächsten Wochen und Monaten sollen – ganz im Sinne der Mitmachpartei CSU - Ideen zu all 
diesen Politikbereichen zusammengetragen werden. Per Postkarte, Fax oder Internet können sie an 
die CSU-Fraktion gesandt werden. Näheres zu der Aktion, die unter dem Leitgedanken ‚Gemeinsam 
Bayern bewegen‘ steht, ist im Internet unter www.gemeinsam-bayern-bewegen.de zu erfahren. Dort 
können auch alle Ideen online eingebracht werden.

Es wäre erfreulich, wenn sich hieran möglichst viele beteiligen würden. Als Resümee aus der  Auf-
taktveranstaltung im Landtag, kann ich nur die Aussage Robert Simms aus unserer Pressemitteilung 
zitieren: „Insbesondere dass die Themen in Gruppen mit bewusst gemischter altersmäßiger Zusam-
mensetzung erarbeitet wurden, war förderlich für die Qualität und Fundiertheit der Ergebnisse.“

So weit die wichtigsten aktuellen Themen aus dem Landtag. Ihnen/Euch allen wünsche ich nun eine 
gedeihliche Lektüre – und verbleibe mit allen guten Wünschen und mit herzlichen Grüßen

Ihr/Euer Bernhard Seidenath



Monat Februar 2010

Wichtige Investitionen in die Zukunft Bayerns im 
Nachtragshaushalt 2010

Der Nachtragshaushalt 2010 befindet 
sich derzeit  in  den parlamentarischen 
Beratungen.  Darin  setzt  die  CSU-
Fraktion  mit  zusätzlichen Mitteln  in 
Höhe von 39 Millionen Euro wichtige 
Akzente  für  die  Zukunft  unseres 
Landes. 

Einige Beispiele: Wir stärken mit über 
8 Millionen Euro den  Staatsstraßen-
bau.  Das gibt  einen zusätzlichen Im-
puls  für  die  bayerische Bauwirtschaft, 
verbessert  unsere  Verkehrsinfrastruk-
tur  sowie  die  Verkehrssicherheit  und 
kommt  insgesamt  der  Anbindung  der 
ländlichen Räume an die stärker wach-
senden Ballungsgebiete zugute. Insge-
samt stellt der Freistaat Bayern damit 
für  den  Staatsstraßenbau  in  diesem 
Jahr 217 Mio. Euro zur Verfügung.

Mit zusätzlichen 3 Millionen Euro für 
die  regionale  Wirtschaftsförderung 
setzen  wir  auch  wichtige  Impulse  für 
Investitionen in Bayern. Die Fördermit-
tel kommen vor allem dem Mittelstand 
und  Existenzgründern  zugute.  Damit 
erhalten  unsere  kleinen  und mittleren 
Betriebe, die von der zurückhaltenden 
Kreditvergabe durch die Banken in be-
sonderem Maße betroffen sind, die nö-

tigen  Investitionsspielräume.  Das  si-
chert Arbeitsplätze und trägt zum Ent-
stehen  neuer  Beschäftigung  im  Frei-
staat bei. 

Des Weiteren sorgt  die  CSU-Fraktion 
dafür, dass die Förderung der Dorfer-
neuerung  um  fünf  Millionen  Euro 
aufgestockt wird. Die Erhöhung macht 
es möglich, dass die derzeit rund 2.000 
laufenden  Dorferneuerungen  rascher 
abgeschlossen werden können; außer-
dem schaffen wir damit Spielraum für 
die Einleitung neuer Verfahren. Insge-
samt handelt  es sich dabei  um eines 
der  umfangreichsten  Investitionspro-
gramme im ländlichen Raum.

Aufgrund  unserer  Geschichte  wächst 
erstmals  eine  Generation  von  Men-
schen mit Behinderung ins Seniorenal-
ter. Bei der Bewältigung dieser wichti-
gen Aufgabe bedürfen die Bezirke der 
Unterstützung, um die notwendigen In-
vestitionen zur  Schaffung von  Ver-
sorgungsstrukturen  für  Menschen 
mit  Behinderung  nach  ihrem  Aus-
scheiden aus einer Förder- oder Be-
hindertenwerkstätte leisten  zu  kön-
nen.  Hierfür  stellt  die CSU-Fraktion  2 
Millionen Euro zur Verfügung. Behin-
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derten Menschen kommt auch zugute, 
dass wir  den  Etat für den behinder-
tengerechten Ausbau von Justizbe-
hörden um 1,1 Millionen Euro erhö-
hen,  damit  dort  die in den vergange-
nen  Jahren  erfolgreiche  barrierefreie 
Erschließung  der  Gebäude  weiterge-
führt werden kann. 

Das Geld wird aber auch für kulturel-
le Projekte verwendet.  So stellen wir 
zur  Förderung  unserer  Bläserklas-
sen in den Grundschulen z. B. zusätz-
liche  200.000 Euro bereit.  Die  Denk-
malschutzförderung  wird  um  eine 
Million Euro erhöht. 

Der Haushalt wird auch in diesem Jahr 
- und damit zum fünften Mal in Folge - 
ohne neue Schulden auskommen. Vor-
aussichtlich  am  23.  März  wird  der 
Nachtragshaushalt  2010  im  Land-
tagsplenum verabschiedet. 

Februar 2010



Schwerpunkte unserer Arbeit Seite 3

Bayerisches Wassergesetz verabschiedet

Am 24. Februar 2010 hat der Bayeri-
sche  Landtag  das  neue  Bayerische 
Wassergesetz  verabschiedet,  das 
zum 1. März 2010 in Kraft  getreten 
ist.  Wäre  dieser  Termin  überschritten 
worden,  hätte das dazu geführt,  dass 
bundesrechtliche Regelungen des neu-
en Wasserhaushaltsgesetzes für  Bay-
ern wirksam geworden wären,  die  ih-
rerseits bewährte bayerische Regelun-
gen konterkariert hätten. Die damit ver-
bundenen Nachteile haben wir mit der 
zügigen Gesetzesberatung im Landtag 
verhindert.
 
Ein Schwerpunkt des Gesetzes war die 
abweichende Bestimmung zu der  Ge-
wässerrandstreifenregelung des 
Bundes. Wo  der  Bund  durch  Gesetz 
einen Gewässerrandstreifen von 5 Me-
ter in Bayern vorschreibt, hat sich die 
CSU-Fraktion  erfolgreich  für das  be-
währte  freiwillige  System  einge-
setzt, d.  h  für  kooperative  Lösungen 
zusammen mit den Landwirten. Dieses 
System  war schon  bisher  erfolg-

reich. Durch  Freiwilligkeit werden  teils 
sogar  größere  Flächen  und  differen-
ziertere  Maßnahmen  erreicht  als 
durch starre gesetzliche Vorgaben. Au-
ßerdem würden mit einem Verbot, wie 
es  der  Bund  vorsieht,  Fördermittel  i. 
H .v ca. 8 Mio. Euro für die Landwirte 
verfallen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist  eine  Er-
weiterung der Ausgleichsleistungen 
in Wasserschutzgebieten. Land- und 
Forstwirte werden als Hauptbetroffene 
von  Wasserschutzgebieten  gerechter 
entschädigt, indem auch Mehraufwen-
dungen für den Bau und Betrieb land- 
und  forstwirtschaftlicher  Betriebsanla-
gen ausgeglichen werden. 
 
Das  Gesetz gewährleistet  weiter-
hin den hohen Schutzstandard und 
die gute ökologische Qualität unse-
rer Flüsse, Seen und des Trinkwas-
sers.  Eine  Privatisierung  des  Trink-
wassers findet selbstverständlich nicht 
statt.

Unterstützung der betroffenen Regionen im Zuge der von der Sie-
mens AG angekündigten Arbeitsplatzverlagerung

Die  völlig  überraschende  Ankündi-
gung der Siemens AG, über 800 Ar-
beitsplätze  in  der  Produktion  von 
Niedrigspannungsmotoren  von  Bad 
Neustadt a. d. Saale in die Tschechi-
sche Republik zu verlagern,  hat die 
CSU-Fraktion in einem Dringlichkeits-

antrag mit  Betroffenheit  zur  Kennt-
nis genommen. 

Wir befürworten die bereits aufgenom-
menen Gespräche mit regionalen poli-
tischen Entscheidungsträgern, den Ar-
beitnehmern  und  Gewerkschaften  so-
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wie  den  Verantwortlichen  des  Unter-
nehmens mit dem Ziel, den angekün-
digten  Stellenabbau  abzumildern 
bzw. möglichst  sozialverträglich  zu 
gestalten. 

Die Staatsregierung soll den Umstruk-
turierungsprozess in der Region mit 

allen zur Verfügung stehenden Mit-
teln unterstützen und gemeinsam mit 
den Betroffenen vor Ort ausloten, wie 
die  Region  Bad  Neustadt  /  Rhön-
Grabfeld  /  Bad  Kissingen  gestärkt 
werden kann.

Mehr Transparenz und Qualität in der Pflege

Das  Pflegeweiterentwicklungsgesetz 
des Bundes schreibt vor, dass der Me-
dizinische  Dienst  der  Krankenkassen 
stationäre  und  ambulante  Pflegeein-
richtungen  unangemeldet  überprüft 
und die Ergebnisse veröffentlicht.  Die 
Ausgestaltung dieses sog.  „Pflege-
TÜVs“  durch  die  Trägerverbände 
und die Pflegekassen ist jedoch aus 
Sicht der CSU-Fraktion unzureichend. 
Denn  wenn  alle  Detailbewertungen 
zu einer  Gesamtnote zusammenge-
fasst und gleichzeitig die  Beurteilung 
der  Bewohner  und  ihrer  Angehöri-
gen  nicht  berücksichtigt  werden, 

wird nicht  das notwendige Maß an 
Transparenz  erreicht,  das  Bürgerin-
nen und Bürger brauchen, um die für 
sie  geeignete  Einrichtung  auswählen 
zu können. 

In einem  Dringlichkeitsantrag haben 
wir  deshalb  gefordert,  das  derzeitige 
Bewertungssystem  für  stationäre 
und ambulante Pflegeeinrichtungen 
bis zum Sommer 2010 nachhaltig zu 
überarbeiten und  damit ein transpa-
rentes  und  die  Qualität  der  Pflege 
wirklich abbildendes System zu ent-
wickeln. 

Arbeit der Heimaufsicht für Einrichtungen der 
Behindertenhilfe überprüfen

In den Medien wurde zuletzt über Fälle 
berichtet, in denen Menschen in Behin-
derteneinrichtungen  misshandelt  wor-
den sind. 

Die  Zuständigkeit  für  die  Heimauf-
sicht wurde  im  Jahr  2002  von  den 
Regierungen  auf  die  Kreisverwal-
tungsbehörden verlagert. Dies wurde 

damals damit begründet, dass die in 
den  Landratsämtern  und  kreisfreien 
Städten  zuständigen  Fachstellen  für 
Pflege-  und  Behinderteneinrichtungen 
aufgrund ihrer größeren Ortsnähe so-
wohl über bessere Kenntnis der Ein-
richtungen verfügen als auch für An-
gehörige leichter erreichbar sind. 
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Angesichts der zutage getretenen Vor-
fälle  hat  die  CSU-Fraktion  in  einem 
Dringlichkeitsantrag eine  sachliche, 
ergebnisoffene  Aufklärung darüber 
gefordert,  ob  die  Fachstellen  ihrer 
wichtigen  Aufgabe  zum  Schutz  der 
Menschen  mit  Behinderung  gerecht 

werden können.  So soll  die Staatsre-
gierung unter Einbindung der Behin-
dertenverbände und der kommuna-
len  Spitzenverbände  die  Arbeit  der 
Heimaufsicht  über  die  Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe überprüfen 
und hierüber dem Landtag berichten.

Mit Grundgesetzänderung ARGEn und 
Optionskommunen sichern

Das  Bundesverfassungsgericht hat 
im Dezember 2007 entschieden, dass 
ein Kernstück der Hartz-IV Reform, die 
Arbeitsgemeinschaften aus kommu-
naler Trägern und der Bundesagen-
tur für Arbeit (ARGEn), verfassungs-
widrig sind,  weil sie eine  im Grund-
gesetz nicht vorgesehene Mischver-
waltung darstellen. 

Die  CSU-Fraktion  ist  der  Auffassung, 
dass  oberstes Ziel einer Neuorgani-
sation ein  möglichst bürgerfreundli-
cher Vollzug sein muss. Wir sind der 
Meinung,  dass  sich  die  Aufgaben-

wahrnehmung in Form von ARGEn 
wie auch durch die Optionskommu-
nen bewährt hat  und jeder Form der 
Aufgabentrennung überlegen ist. Des-
halb haben wir uns in einem Dringlich-
keitsantrag  dafür  ausgesprochen, 
dass  durch  eine  Grundgesetzände-
rung die enge Zusammenarbeit von 
Arbeitsagenturen und Kommunen in 
den ARGEn fortgeführt werden kann. 
Außerdem soll die Möglichkeit für die 
Aufgabenwahrnehmung  als  Opti-
onskommune  zeitlich  unbegrenzt 
bestehen  und  zahlenmäßig  deutlich 
ausgeweitet werden. 

Weitere Maßnahmen und Initiativen

Zentrum  für  islamische  Studien 
nach Bayern holen

In einem Antrag haben wir die Staats-
regierung aufgefordert, ein Konzept zu 
entwickeln,  um  eines  der  vom  Wis-
senschaftsrat  geforderten  Zentren 
für  islamische  Studien  an  einer 
bayerischen  Universität  anzusie-
deln. Um an bereits bestehende Res-
sourcen anzuknüpfen, soll geprüft wer-

den, ob die Universität Erlangen–Nürn-
berg  als  eine  der  nur  fünf  deutschen 
Universitäten  mit  einem  Lehrstuhl  für 
Islamische Theologie und dem interdis-
ziplinären Zentrum für Islamische Reli-
gionslehre,  oder  eine  der  anderen 
bayerischen Universitäten hierfür infra-
ge kommen. 
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Einführung  des  Sitzzuteilungsver-
fahrens nach Hare-Niemeyer im Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetz

Die auf die Bewerber entfallenden Sit-
ze bei der Wahl von Gemeinderatsmit-
gliedern und Kreisräten werden gegen-
wärtig nach dem Sitzzuteilungsverfah-
ren  nach  d’Hondt  ermittelt.  Das 
d’Hondtsche  Höchstzahlverfahren  ist 
zwar von der Rechtssprechung als ver-
fassungsmäßig  anerkannt.  Dennoch 
haben wir im Koalitionsvertrag verein-
bart,  das  Verfahren  nach  Hare-Nie-
meyer einzuführen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir nun 
einen Gesetzentwurf  eingebracht,  der 
das Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setz  dahingehend  ändert,  dass  die 
Sitzzuteilung  bei  der  Wahl  der  Ge-
meinderatsmitglieder und der Kreis-
räte nach Hare-Niemeyer erfolgt.

Gebietskulisse für sonstige benach-
teiligte Gebiete sichern

Die Ausgleichszulage für benachtei-
ligte  Gebiete kompensiert  teilweise 
die  Ertrags-  und  Bewirtschaftungs-
nachteile,  die die landwirtschaftlichen 
Betriebe mit Flächen in der benachtei-
ligten Agrarzone gegenüber ihren Mit-
bewerbern haben. Sie ist  für den flä-
chendeckenden Erhalt einer attrakti-
ven Kulturlandschaft unverzichtbar, 
sichert  gesamtwirtschaftliche  Wert-
schöpfung  im  ländlichen  Raum  und 
schafft  zudem  die  Grundlage  dafür, 
dass Bayern als Tourismusstandort so 
erfolgreich ist. 

Auf  europäischer Ebene gibt es der-
zeit  Überlegungen, die Gebietskulis-

se  für  die  benachteiligten  Gebiete 
neu  abzugrenzen:  Maßgeblich soll 
nicht mehr die sogenannte landwirt-
schaftliche Vergleichszahl sein, son-
dern  verschiedene  andere  Kriterien. 
Damit  bestünde die  Gefahr,  dass  die 
Gebietskulisse  deutlich  verschoben 
wird. Dies würde erhebliche Nachteile 
für  die  bayerischen  Landwirte zur 
Folge haben.

In einem Antrag hat die CSU-Fraktion 
die  Staatsregierung deshalb  aufgefor-
dert, über die Bundesregierung auf die 
Europäische Union einzuwirken, da-
mit  die  in  Deutschland bestehende 
und  auf  der  Basis  der  landwirt-
schaftlichen  Vergleichszahl  abge-
grenzte  Gebietskulisse  auch  nach 
dem Jahr 2013 erhalten bleibt. 

EEG-Vergütungspflicht  für  Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen anpassen

Die Staatsregierung soll, wie wir in ei-
nem Antrag gefordert haben, auf Bun-
desebene  darauf  hinwirken,  die  ge-
setzlichen  Regelungen  über  die  Ein-
speisevergütung für Strom aus Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen in folgenden 
zwei  Punkten ändern: Zum einen soll 
eine  Vergütungspflicht  des  Netzbe-
treibers  für  jegliche  Freiflächen-
Photovoltaikanlagen  an  die  Erfor-
dernisse eines Bebauungsplans ge-
knüpft werden; damit wären z. B. auch 
Grünlandflächen  vergütungspflichtig. 
Zum zweiten  soll  die  Vergütung  auf 
landwirtschaftlichen  Nutzflächen 
vergleichsweise  stärker  reduziert 
werden als auf übrigen Freiflächen; 
dies  trägt  dazu  bei,  problematische 
Verwerfungen bei den Pachtpreisen zu 
vermeiden.
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Anwärterzuschlag in den Bereichen 
Elektro- und Metalltechnik

In  einem  weiteren  Antrag  haben  wir 
von  der  Staatsregierung  verlangt  zu 
prüfen, ob in den Bereichen Elektro- 
und Metalltechnik im Vorbereitungs-
dienst  für  das  höhere  Lehramt  an 
beruflichen Schulen ein erheblicher 
Mangel  an qualifizierten Bewerbern 
besteht,  der es rechtfertigt,  zur Leh-
rergewinnung  einen  Anwärterson-
derzuschlag zu gewähren. Dabei soll 
auch eine mögliche Präzedenzwirkung 
beachtet werden.

Abschiebungen nach Syrien beson-
ders sorgfältig prüfen

Die CSU-Fraktion hat es in einem An-
trag begrüßt, dass die Staatsregierung 
anstehende  Abschiebungen  nach 
Syrien einer  besonders sorgfältigen 
Prüfung unterziehen  wird.  Abschie-
bungen sollen nur dann vorgenommen 
werden,  wenn  die  Betroffenen  Gele-
genheit hatten, einen Asylfolgeantrag 

beim  Bundesamt  für  Migration  und 
Flüchtlinge  zu  stellen,  dieser  keinen 
Erfolg hatte und damit festgestellt wur-
de, das ihnen keine Gefahren in Syrien 
drohen.

Neue  Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft für Soldaten der Bundeswehr 
im Auslandseinsatz

Auf Initiative der CSU-Fraktion hat die 
Staatsregierung  die  Staatsanwalt-
schaft  Kempten  mit  der  Wahrneh-
mung  aller  in  Bayern  anhängigen 
Verfahren beauftragt,  die die Verfol-
gung  von  Straftaten  von  Soldaten 
betreffen,  die  diesen  in  Ausübung 
ihres  Dienstes  im  Ausland  vorge-
worfen werden. Durch diese Konzen-
tration des Spezialwissens  bei einer 
Staatsanwaltschaft  können  Verfahren 
gegen  hier  stationierte  Soldaten  be-
schleunigt abgewickelt werden. Dies 
ist ein wichtiges Signal für unsere Sol-
datinnen und Soldaten im Auslandsein-
satz. Sie sollen nicht der zusätzlichen 
Belastung langer Ermittlungsverfahren 
ausgesetzt sein.
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